
GRAWE Switch

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

EStG §3(1)Z15a – 
Gehaltsumwandlung

Die steuerfreie Zukunftssicherung



GRAWE SWITCH

Leistungsüberblick

Beginn
-alter

Männer Frauen

Endkapital 1) mtl. Rente 2) Endkapital 1) mtl. Rente 2)

20 38.525,- 188,85 38.356,- 176,95

25 29.311,- 143,87 29.354,- 135,42

30 22.175,- 110,72 22.093,- 103,63

35 16.374,- 81,76 16.386,- 76,86

40 11.810,- 60,12  11.816,- 56,40

45 8.218,- 41,84 8.220,- 39,24

50 5.376,- 27,93 5.377,- 26,15

55 3.141,- 16,67 3.141,- 15,57

1)	Endkapital bestehend aus garantierter Versicherungssumme und prognostiziertem Gewinn. Der Gewinn beruht auf Schätzungen, 	
	 denen die gegenwärtigen Verhältnisse zugrunde gelegt sind. Diese Angaben sind variabel und somit unverbindlich.
2)	Monatliche lebenslang zu zahlende Gesamtrente, deren Höhe von 1) abhängig ist.

Männer und Frauen zum Endalter 65 Jahre, Tarif ER1

Das Beispiel gilt für eine 30-jährige Frau mit EUR 1.000,- 
Nettoeinkommen. Die Gehaltsumwandlung dauert bis zum  
Alter von 65 Jahren.  
 
 
Der steuerbegünstigte Aufwand beträgt: 

	 EUR 	25,- 	 brutto 
- 	 EUR 	10,- 	 Steuervorteil

=	 EUR	 15,- 
	 EUR 	15,- x 12 Monate x 35 Jahre

= 	EUR	 6.300,- 

 		 Als Ertrag (Endkapital) sind EUR 22.093,- zu erwarten.

 		 Die Rendite, als Aufwands-Ertragsrechnung beträgt 6,14%. 

  		Das entspricht einer Sparbuchverzinsung von 8,19%.

Ein Beispiel für Ihren finanziellen Vorteil

 



Die GRAWE trifft eine Rahmenvereinbarung mit dem Arbeitgeber.

Der Arbeitnehmer füllt den GRAWEswitch-Antrag und die Einzelvereinbarung 
gemeinsam mit seinem GRAWEberater aus. 

Der Arbeitgeber überweist monatlich EUR 25,- vom Bruttogehalt auf Ihr 
GRAWEzukunftssicherungskonto

Wir veranlagen Ihre Prämien mit der Sicherheit eines Sparbuches, aber 
weitaus höheren Zinsen.

Sie genießen Ihr Erspartes als einmaligen Kapitalbetrag oder als 
lebenslange Monatsrente.

Was bedeutet die EStG §3(1)Z15a - 
Gehaltsumwandlung?

GRAWE privat

GRAWE SWITCH

Steuerfreie Zukunftssicherung für Arbeitnehmer ohne Kosten für den Arbeitgeber

 	Was sind die Vorteile für den 
Arbeitgeber?

	 Der Arbeitgeber zeigt Sozialkompetenz, indem 
er seinen Mitarbeitern zu einem beträchtlichen 
finanziellen Vorteil verhilft.

 	Was muss der Arbeitgeber tun?

	 Der Arbeitgeber muss eine schriftliche 
Rahmenvereinbarung mit der GRAWE treffen.

  	Was sind die Vorteile für den 
Arbeitnehmer?

	 Der Arbeitnehmer erspart sich die Lohnsteuer für 
EUR 25,- monatlich; das sind rund EUR 10,-. 
Dennoch ist die monatliche Prämie für seine 
Zukunftssicherung EUR 25,- wert (= brutto für 
netto). Diese Zukunftssicherung kann jeder 
Arbeitnehmer beanspruchen, ohne Nachteile 
auf gesetzliche Ansprüche wie Alterspension, 
Abfertigung etc. zu haben.

  	Was muss der Arbeitnehmer tun?

	 Der Arbeitnehmer verfügt mittels schriftlicher 
Einzelvereinbarung, dass monatlich EUR 25,-  

	 vom Bruttogehalt an die GRAWE überwiesen 
werden. Dieser Betrag wird als Prämie für seine 
Zukunftssicherung verwendet (= switch). Nach 
Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer erhält er 
dafür einen einmaligen Kapitalbetrag oder eine 
lebenslange Monatsrente.

 	Wie hoch ist die individuelle Rendite?

	 Die Rendite kann, abhängig von der 
Einkommenshöhe und der Dauer der Gehaltsum-
wandlung, bis 12% betragen. Das entspricht 
einer Sparbuchverzinsung von 16%.

 	Wer ist verfügungsberechtigt?

	 Verfügungsberechtigt ist ausschließlich 
der Arbeitnehmer bzw. von ihm genannte 
Bezugsberechtigte.



Wie geht die 
Gehaltsumwandlung vor sich?

Die GRAWE trifft eine Rahmenvereinbarung mit dem Arbeitgeber.

Der Arbeitnehmer füllt den GRAWEswitch-Antrag und die Einzelvereinbarung 
gemeinsam mit seinem GRAWEberater aus. 

Der Arbeitgeber überweist monatlich EUR 25,- vom Bruttogehalt auf Ihr 
GRAWEzukunftssicherungskonto

Wir veranlagen Ihre Prämien mit der Sicherheit eines Sparbuches, aber 
weitaus höheren Zinsen.

Sie genießen Ihr Erspartes als einmaligen Kapitalbetrag oder als 
lebenslange Monatsrente.

GRAWE TIPP
Ertragserwartung 6% und mehr! 
Sie zahlen für die LV-Prämie nur EUR 15,--, den Rest (EUR 10,--) begleicht der Staat.  
Für so wenig Risiko erhalten Sie nirgendwo anders solche Erträge. 
Dieser staatliche Zuschuss ist bei Prämien bis EUR 25,-- p.m. erhältlich.





Die Versicherung auf Ihrer Seite.

Grazer Wechselseitige Versicherung AG
A-8011 Graz, Herrengasse 18-20
Tel. ++43-(0)316-8037-222
Fax ++43-(0)316-8037-490
service@grawe.at, www.grawe.at

Ihr(e) Berater(in) der Grazer Wechselseitigen
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GRAWE SWITCH

Geschäftliche Schlussbestimmungen

GRAWE SERVICE
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1. Der Antragsteller allein ist für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der Angaben verantwortlich, auch wenn 
eine andere Person deren Niederschrift vornimmt.

2. Dem Antragsteller ist bewusst, dass der 
Versicherungsvertrag nur zu den derzeit gültigen 
Versicherungsbedingungen des Versicherers abge-
schlossen werden kann. Ihre Bestimmungen gelten als 
Bestandteil dieses Antrags. Die Aushändigung dieser 
Bedingungen wurde dem Antragsteller vor Unterfertigung 
dieses Antrags angeboten; der Antragsteller ist jedoch 
mit der Zusendung der Bedingungen gemeinsam mit 
der Polizze einverstanden.

3. Anträge, Anzeigen oder Erklärungen des Antrag-
stellers bzw. Versicherungsnehmers oder Versicherten 
müssen schriftlich erfolgen. Zusagen des Versicherers 
sind nur gültig, wenn sie schriftlich mit firmenmäßiger 
Zeichnung ausgestellt worden sind.

4. Der Vermittler ist ausschließlich bevollmächtigt, 
Anträge auf Abschluss, Verlängerung oder Abänderung 
von Versicherungsverträgen entgegenzunehmen, wobei 
die vom Versicherer aufgelegten Drucksorten zu ver-
wenden sind. 

5. Der Versicherer haftet für das Fehlverhalten seiner 
Organe sowie sonstiger Personen, derer er sich bei der 
Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen bedient, 
nur im Fall von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

6. Der Antragsteller verpflichtet sich zur Bezahlung aller 
Mehraufwendungen, die durch sein Verhalten veran-
lasst wurden (z.B. Erlagscheinkosten, Portospesen, 
Mahnspesen, Verzugszinsen ...).

7. Für Versicherungen, die nicht im Rahmen des Betriebes 
eines Unternehmens abgeschlossen werden, gilt: Der 
Antragsteller ist berechtigt, spätestens binnen einer Woche 
ab Annahme dieses Antrags schriftlich den Rücktritt 
vom Vertrag zu erklären. Dieses Rücktrittsrecht besteht 
nicht, wenn der Versicherungsnehmer diesen Antrag in 
Geschäftsräumlichkeiten des Versicherers gestellt oder 
diesen Vertragsabschluss selbst angebahnt hat.

8. Binnen zweier Wochen ab Erhalt der Polizze kann 
jeder Antragsteller schriftlich den Rücktritt vom Vertrag 
erklären. Dieses Rücktrittsrecht besteht nicht, wenn die 
Vertragslaufzeit weniger als sechs Monate beträgt. 

9. Für Wünsche und Beschwerden aus dem 
Versicherungsverhältnis steht neben dem Vermittler die 
zuständige Direktion des Versicherers zur Verfügung; 
Anschrift und Telefonnummer sind auf der Polizze 
vermerkt. Außerdem können Beschwerden auch an 
die Finanzmarktaufsicht (FMA), Prater-straße 23, 1020 
Wien, gerichtet werden.

10. Für den beantragten Versicherungsvertrag findet 
österreichisches Recht Anwendung.

11. Der Antragsteller ist an diesen Antrag 6 Wochen 
gebunden.

12. Mit seiner Unterschrift bestätigt der Antragsteller, 
dass er eine Zweitschrift dieses Antrags anlässlich der 
Unterfertigung übernommen hat.

13. In Ergänzung dieses schriftlichen Antrags wurden 
keine mündlichen Nebenabreden getroffen. 

14. Zustimmungserklärung nach dem Datenschutz-
gesetz 2000 und dem Telekommunikationsgesetz:
	
Der Antragsteller und die zu versichernden Personen 
stimmen ausdrücklich zu, dass der Versicherer zur 
Beurteilung, ob und zu welchen Bedingungen ein 
Versicherungsvertrag abgeschlossen, geändert oder 
fortgesetzt wird, sowie zur Beurteilung und Erfüllung 
von Ansprüchen aus dem Versicherungsvertrag 
über frühere, bestehende und bis zum Ende des 
Versicherungsschutzes eintretende Krankheiten, 
Unfallfolgen und Gebrechen sowie über beantragte, 
bestehende oder beendete Personenversicherungen 
bei Dritten (Ärzten, Krankenanstalten, sonsti-
gen Einrichtungen der Krankenversorgung oder 
Gesundheitsvorsorge, Sozialversicherungsträgern, Ver
sicherungsunternehmen, sonstigen Versicherungseinric
htungen, Behörden usw.) alle für erforderlich erachteten 
Erkundigungen einzieht; sie entbinden die Befragten im 
voraus für jeden Fall von der ärztlichen und sonstigen 
beruflichen Schweigepflicht. 

Sie stimmen weiters zu, dass Personenidentifikations
daten im Rahmen des „Zentralen Informationssystems 
– ZIS“ des Verbandes der  Versicherungsunternehmen 
Österreichs, Schwarzenbergplatz 7, 1030 Wien (Inform
ationsverbundsystem iSd § 4 Z 13 Datenschutzgesetz 
2000) an andere die Personenversicherung in Österreich 

betreibende Versicherungsunternehmen und von diesen 
an den Versicherer übermittelt werden. 

Der Antragsteller und die zu versichernden Personen 
stimmen weiters zu, dass der Versicherer die 
Personenidentifikations- und Versicherungsvertragsda
ten zu ihrer Betreuung und Beratung auch hinsichtlich 
anderer Produkte verwendet oder durch die nachste-
hend genannten Konzern- und Partnerunternehmen 
verwenden lässt und dass ihnen, auch telefonisch, per 
Fax, E-mail usw., Vorschläge für Vertragsanpassungen 
und andere Produkte unterbreitet werden. Konzern- 
und Partnerunternehmen sind die Capital Bank – 
Grawe Gruppe AG, die Security Kapitalanlage AG, 
die Allgemeine Bausparkasse regGenmbH, die 
Österreichische Hagelversicherung VVaG und die G+R 
Leasing GmbH & Co KG. Bei allfälligen Veränderungen 
bezieht sich diese Zustimmungserklärung auch auf 
die jeweils an die Stelle der angeführten Unternehmen 
tretenden Nachfolgeunternehmen. Der Antragsteller 
und die zu versichernden Personen sind ferner damit 
einverstanden, dass Personenidentifikationsdaten an 
Direktwerbeunternehmen weitergegeben werden. Diese 
Weitergabe kann untersagt werden.


